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Das Betriebsrentenstärkungsgesetz 
hat te das Ziel, die betriebliche Al-
tersversorgung (bAV) auch dort zu 
 verbreitern, wo es bisher – aus unter-
schiedlichsten Gründen – keine bAV 
gibt. Dazu sieht das seit Anfang 2018 
in Kraft getretene Gesetz vor, dass die 
Tarifvertragsparteien in einem Sozial-
partnermodell eine bAV etablieren und 
den Arbeitgebern dieser Schritt da-
durch erleichtert wird, dass sie zwar 
Beiträge leisten, aber keine Garantien 
übernehmen müssen. 

Dass es sehr lange keinen einzigen 
bAV-Tarifvertrag zum Sozialpartner-
modell gab, ist keine große Überra-
schung. Bisher fehlt Beschäftigten ge-
rade in Branchen mit geringen Löhnen 
und Einkommen der Anreiz, ohne nen-
nenswerte verpflichtende Arbeitgeber-
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Das Sozialpartnermodell für die bAV 
lässt sich verhandeln und umsetzen

beiträge für das Alter vorzusorgen, da 
die verfügbaren Entgelte vollständig 
zum Lebensunterhalt benötigt werden. 

Bestehende Garantiesysteme 
nicht gefährden

Zudem ist aus Sicht von Beschäftigten 
und Gewerkschaftsmitgliedern der Ga-
rantieverzicht immer mit großer Skep-
sis betrachtet worden. Allzu oft erleben 
wir in der täglichen Arbeit, dass Arbeit-
geber kurzfristige Unternehmensziele 
im Blick haben, aber nicht unbedingt 
langfristige Verpflichtungen, auch und 
gerade für ihre Beschäftigten, über-
nehmen wollen. 

Das ist bei Versicherungen – qua Ge-
schäftsmodell – in der Regel anders. 

Wer Alterssicherung, Krankheit, Be-
rufsunfähigkeit über Jahrzehnte absi-
chert, ja absichern muss, ist automa-
tisch verpflichtet, gegenüber Kunden 
für lange Zeit Verantwortung zu über-
nehmen. 

Branchenübergreifend gab es dennoch 
für Verdi erhebliche Sorgen, dass Tarif-
verträge nach dem Betriebsrenten-
stärkungsgesetz den Druck auf beste-
hende Altersvorsorge-Tarifverträge mit 
Garantien erhöhen und diese – meist 
langjährigen und für Beschäftigte lu-
krativen – Vereinbarungen unter Druck 
setzen könnten.

Für die Gewerkschaft war und ist ent-
scheidend, dass mit der neuen Al-
tersversorgung bestehende Garan-
tiesysteme nicht gefährdet oder gar 
abgeschafft werden. Dies ist mit dem 
Erhalt der bestehenden betrieblichen 
Altersversorgung bei der Talanx und 
der Fortführung der Unterstützungs-
kasse gelungen. 

In vielerlei Hinsicht Neuland  
betreten

Mit dem ersten Tarifvertrag zum 
 Sozialpartnermodell mit dem Versi-
cherungskonzern Talanx hat Verdi in 
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vielerlei Hinsicht Neuland betreten. 
Das ist der Hintergrund dafür, dass  
die Verhandlungen sich über zwei Jah-
re hingezogen haben. Ein Tarifvertrag 
legt Rechte und Leistungen für Be-
schäftigte fest und klärt, welchen 
 Beitrag der Arbeitgeber dazu leistet. 
Bei den Verhandlungen zum Sozial-
partnermodell wurde aber ein neues 
Modell der betrieblichen Altersversor-
gung mit unserem Tarifvertragspart-
ner und dem Versorgungsträger ent-
wickelt.

Durch den Wegfall von Garantien tra-
gen die Beschäftigten im Sozialpart-
nermodell das Kapitalmarktrisiko. Eine 
Betriebsrente muss aber verlässlich 
und planbar sein und darf nicht zum 
Glücksspiel werden. Schließlich geht es 
bei der Frage, wieviel Einkommen im 
Alter zur Verfügung steht, um einen 
zentralen Aspekt der Lebensplanung. 

Paradigmenwechsel darf nicht zu 
völliger Unsicherheit führen

Daher war von Beginn an klar, dass  
ein erster Tarifvertrag zum Sozialpart-
nermodell bestimmte Mindestanfor-
derungen bei Arbeitgeberleistungen, 
Sicherheitskomponenten, Geringver-
dienerzuschüssen und größtmögliche 
Vorkehrungen enthalten muss, die in 
der Auszahlungsphase Kürzungen der 
Betriebsrenten so weit wie möglich 
ausschließen. 

Die Gewerkschaft hat deshalb in den 
Verhandlungen großen Wert darauf-
gelegt, die Funktionsweisen möglicher 
Sicherungsmechanismen zu verstehen 
und die Stellschrauben richtig zu justie-
ren. Es ging also darum, das konkrete 
Sozialpartnermodell so auszugestal-
ten, dass es Sicherheit und Planbarkeit 
für die Beschäftigten realisiert und 
trotzdem attraktive Betriebsrenten er-
möglicht werden. 

Der Wegfall von Garantien ist ein 
 Paradigmenwechsel in der betriebli-
chen Altersversorgung, der erst einmal 
auf große Skepsis bei vielen Beschäf-
tigten stößt. Verdi musste sich über-
zeugen, dass es in einem Sozial-
partnermodell möglich ist, kollektive 
Sicherungsmechanismen so zu gestal-
ten, dass ein Wegfall der Garantien 
nicht zu einer völligen Unsicherheit bei 
der Entwicklung der Betriebsrenten 
führt.    

Erleichtert wurde der Schritt zum 
 Sozialpartner-Tarifvertrag, weil mit 
der Deutschen Betriebsrente ein Pen-
sionsfonds von Talanx und Zurich für 
die Durchführung der bAV zur Verfü-
gung steht. Beide Versicherungen und 
die Deutsche Betriebsrente stehen 
 unter regulatorischer Aufsicht – und 
bieten damit ein Mehr an Sicherheit, 
als es in einer neu zu gründenden so-
genannten „gemeinsamen Einrichtung“ 
der Tarifvertragsparteien nach dem 
reinen Sozialpartnermodell der Fall 
wäre.

Risikobegrenzung  
im Fokus 

Aus den genannten Gründen hat Verdi 
in den Verhandlungen auf Risikobe-
grenzung gesetzt. Das beginnt bei  
den Kapitalanlagen. Ein relevanter Teil 
des Versorgungskapitals wird in siche-
re Rentenpapiere investiert, so ist ein 
Totalverlust für die Versorgungsemp-
fänger ausgeschlossen. Durch das 

Kollektiv von Sparern kann das indi-
viduelle Risiko gesenkt werden. So-
wohl in der Anwartschaftsphase als 
auch in der Leistungsphase wurden 
kollektive Puffer gebildet, die eine 
Schwankung von Renditen abfedern. 
Durch einen definierten Glättungszeit-
raum müssen Veränderungen des Ver-
sorgungskapitals nicht unmittelbar 
weitergeben werden, sondern können 
über einen längeren Zeitraum verteilt 
werden. 

Sollten alle diese Sicherungsmaß-
nahmen nicht ausreichen, können Kür-
zungen durch den Rückgriff auf ein 
 Sicherungsbeitragsvermögen, abgefe-
dert oder verhindert werden. Dieses Si-
cherungsbeitragsvermögen wird durch 
einen arbeitgeberfinanzierten Siche-
rungsbeitrag aufgebaut. All diese 
 Stellschrauben sollen eine möglichst 
gleichbleibende Verzinsung der An-
wartschaften und Renten und damit 
eine stabile Entwicklung der Leistungs-
ansprüche der Beschäftigten sicher-
stellen.  
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Das Sozialpartnermodell im Talanx- 
Konzern wird die bisher bestehende 
Konzernversorgung nicht ablösen. Bei 
der Talanx besteht eine betriebliche 
Altersversorgung, an deren Beiträgen 
sich der Arbeitgeber mit 50 Prozent 
beteiligt. Dieser Arbeitgeberbeitrag 
wird auch künftig in die bisherige Ver-
sorgung fließen. Aber der mitarbeiter
finanzierte Beitrag kann künftig als 
Entgeltumwandlung in das Sozialpart-

nermodell fließen. Die Entscheidung 
darüber, ob die Entgeltumwandlung 
über eine klassische Direktversiche-
rung mit Garantien oder über das 
 Sozialpartnermodell erfolgt, trifft die 
oder der einzelne Beschäftigte. 

Das Sozialpartnermodell bietet eine 
zusätzliche und attraktive Möglichkeit 
zur Absicherung im Alter. Im Vergleich 
zu den bisher angebotenen klassischen 
Versicherungslösungen können deutlich 
höhere Betriebsrenten durch das So-
zialpartnermodell erzielt werden. Es 
steht allen Mitarbeitern im Konzern 
 offen, also auch Beschäftigten aus den 
Unternehmen des Konzerns, in denen 
der Flächentarifvertrag für das private 
Versicherungsgewerbe nicht angewen-
det wird. 

Neue Rolle der Sozialpartner

Nicht ganz einfach war es auch, die zu-
künftige Rolle der Sozialpartner im 
Modell zu definieren. Das Betriebsren-
tenstärkungsgesetz weist den Gewerk-
schaften eine neue Rolle zu, weil sie sich 
laut Gesetz an der Durchführung und 
Steuerung des Sozialpartnermodells 
beteiligen müssen. Verdi ist damit auch 
in Zukunft im Sozialpartnermodell eine 
starke Vertretung der Interessen der 
Beschäftigten.

Die Tarifvertragsparteien beteiligen 
sich über einen paritätisch besetzten 
Beirat an der künftigen Steuerung des 
Sozialpartnermodells. Die Deutsche 
Betriebsrente berichtet regelmäßig 
über die Entwicklung aller wichtigen 
Parameter des Sozialpartnermodells 
an den Beirat. Der Beirat berät über 
die Entwicklung der Bestände, des Ver-

sorgungskapitals, die Entwicklung der 
Anwartschaften und Renten. Sind An-
passungen erforderlich, werden diese 
zwischen Deutscher Betriebsrente und 
dem Beirat beraten und möglichst Ein-
vernehmen hergestellt. 

Darüber hinaus hat jede Tarifvertrags-
partei einen Sitz im Kapitalanlage-
ausschuss. Wenn ein größerer Teil  
des Versorgungskapitals künftig auf 

dem Aktienmarkt angelegt wird, dann 
hat das auch noch eine gesellschafts-
politische Dimension. Für Verdi war 
und ist daher auch wichtig, wo das 
Geld der Versorgungsberechtigten 
 angelegt wird. Gegenstand der Ver-
handlungen waren daher auch die 
 Kriterien für ökologisch und sozial 
nachhaltige und ethische Kapitalan-
lagen. Durch die Beteiligung am Ka-
pitalanlageausschuss besteht auch in 
der Zukunft ein Einfluss auf die Ent-
wicklung und Nachhaltigkeit der Kapi-
talanlagen. 

Vorteilsregelung für 
 Gewerkschaftsmitglieder

Zentraler Punkt in den Verhandlungen 
war aus gewerkschaftlicher Sicht eine 
Vorteilsregelung für die Verdi-Mitglie-
der im Unternehmen. Denn das Be-
triebsrentenstärkungsgesetz schreibt 
für die Einführung des Sozialpartner-
modells ausdrücklich einen Tarifver-
trag vor. Tarifverträge gibt es aber nur 
dort, wo sich Beschäftigte in einer Ge-
werkschaft organisieren und damit 
auch ein gewerkschaftlicher Hand-
lungsauftrag besteht. 

Deshalb ist ein wichtiges Signal, dass 
im Tarifvertrag mit der Talanx für 
 Verdi-Mitglieder ein Kostenvorteil für 
die neue bAV festgeschrieben werden 
konnte, der abhängig von der Laufzeit 
im Alter zu etwas höheren Betriebsren-
ten führen kann. Aus Verdi-Sicht ist die-
ser Mitgliedervorteil ein notwendiges 
Element bei jedem Tarifvertrag nach 
dem Betriebsrentenstärkungsgesetz, 
weil erst die Verdi-Mitglieder mit ihren 
Gewerkschaftsbeiträgen eine neue be-
triebliche Altersvorsorge für alle Be-

»„Für eine Mogelpackung  
stehen wir nicht zur Verfügung“

schäftigten eines Unternehmens oder 
einer Branche ermöglichen.

Ein Angebot an andere 
 Arbeitgeber und Branchen

Ein Sozialpartnermodell kann dauer-
haft nur dann erfolgreich umgesetzt 
werden, wenn große Versicherungs-
kollektive entstehen. Denn nur dann 
können durch Skaleneffekte niedrige 
Kosten realisiert werden. Das Sozial-
partnermodell bei der Talanx soll 
 daher in der Folge nicht nur für die 
 eigenen Beschäftigten im Konzern 
 umgesetzt werden, sondern ist ein 
 Angebot an andere Arbeitgeber und 
Branchen über entsprechende Tarif-
verträge dem Sozialpartnermodell 
beizutreten. Die Verhandlungen hatten 
diese Perspektive immer mit einbe-
zogen. 

Und bei allen Schwächen, die das Be-
triebsrentenstärkungsgesetz hat, war 
es Verdi wichtig, gemeinsam mit der 
Talanx zu beweisen, dass sich ein sol-
ches Modell verhandeln und umsetzen 
lässt. Arbeitgeber und Gewerkschaft 
sind in der Lage, gemeinsam sachge-
rechte Lösungen für die Beschäftigten 
zu finden. 

Dies ist umso wichtiger, weil in jüngster 
Zeit immer wieder Vorschläge im 
 politischen Raum kursieren, wie sozi-
alversicherungspflichtig Beschäftigte 
zwangsweise zu Aktiensparern ge-
macht werden könnten. Wir bezwei-
feln, dass das der richtige Weg ist, weil 
er zum einen gute und erprobte Model-
le der betrieblichen Altersversorgung 
gefährdet, zum anderen für viele Be-
schäftigte auch nicht zu einer besseren 
Absicherung im Alter führen würde.

Wenn Vorschläge, wie die der FDP von 
Mitte Februar dazu führen, dass das 
Kapitalmarktrisiko komplett auf die 
Beschäftigten verlagert und gleichzei-
tig die gesetzliche Rentenversicherung 
geschwächt würde, dann ist das eine 
Mogelpackung, für die wir nicht zur 
Verfügung stehen.

Wie es stattdessen funktionieren kann, 
wollen wir mit dem Sozialpartner-Tarif-
vertrag mit der Talanx zeigen – und 
wenn die Bedingungen und Sicher-
heiten für die Beschäftigten stimmen, 
möglicherweise auch in anderen Bran-
chen. M
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